
 
 

  

 

 

Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures  Wien, am       April 2014 
Parlament 
1017 Wien GZ:  
 

  
Wien, am 25. Jänner 2016 

GZ. BMF-310205/0286-I/4/2015 

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7181/J vom 25. November 2015 der 

Abgeordneten Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1.: 

Im Zeitraum vom 1. Jänner 2013 bis zum Einlangen der vorliegenden schriftlichen 

parlamentarischen Anfrage waren die aus der Beilage zu entnehmenden Personen als 

Aufsichtsratsmitglieder in den hier angesprochenen Kapitalgesellschaften, an denen der Bund 

Eigentums- und Entsendungsrechte ausübt, bestellt. 

 

Zu 2. bis 4.: 

Im Zusammenhang mit der Frage nach Vergütungen, Sitzungsgeldern und sonstigen 

Aufwandsentschädigungen ist darauf hinzuweisen, dass Art. 52 B-VG das Grundrecht auf 

Datenschutz nicht generell einschränkt oder gar aufhebt. Die Frage nach den Einkünften der 

angeführten Personen aus ihren Funktionen ist eine Frage nach personenbezogenen Daten 

im Sinne des § 1 Abs. 1 Datenschutzgesetz 2000. Im Hinblick auf die letztgenannte 

Verfassungsbestimmung dürfen daher bezüglich der Frage nach den Einkünften Auskünfte 

nur ohne Personenbezug zur Verfügung gestellt werden. 
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Darüber hinaus steht einer detaillierten Beantwortung dieser Fragen die in Art. 20 Abs. 3  

B-VG normierte Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit entgegen, weil es sich um 

Tatsachen handelt, deren Geheimhaltung im Interesse der betroffenen Personen als Parteien 

geboten ist. Im Übrigen beziehen manche Bedienstete für die Ausübung dieser Funktionen 

keine Einkünfte. Ansonsten ergeben sich Anhaltspunkte aus den Berichten des 

Rechnungshofes über Erhebungen betreffend die durchschnittlichen Einkommen sowie die 

zusätzlichen Leistungen für die Pensionen bei Unternehmungen und Einrichtungen im Bereich 

der öffentlichen Wirtschaft des Bundes.  

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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